
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes 

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
 

BVZTö-058-2020 
öffentlich 
06.07.2020 
 

Betreff: 

Kindertagesstättenbedarfsplanung für die Stadt Zeulenroda-Triebes - 
Kindergartenjahr 2020/2021 
Hauptamt 
Herr Rasym 
 
Beratungsfolge: 
09.06.2020 Nichttechnischer Ausschuss (Tischvorlage ungeprüfter Plan) 
22.06.2020 Hauptausschuss (Ankündigung) 
15.07.2020 Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

 

  

Beratungsergebnis 

Gremium: am:  TOP: 

Anw.: Daf.: Dag.: Enth.: laut Beschluss- 
vorschlag:  

abweichender. 
Beschluss: 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt folgenden in der Kindertagesstättenbedarfsplanung 
für die Stadt Zeulenroda-Triebes - Kindergartenjahr 2020/2021 - ermittelten notwendigen Personal-
schlüssel für die Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft: 
 

Einrichtung VbE 2019/2020  VbE 2020/2021 Differenz VbE alt zu neu 

Kita "Frohe Zukunft"               15,5058          15,9598 0,4540 

Kita „Sonnenschein“ 15,7647 
19,7509 -0,1473 

Kita „Villa Kinderglück“ 4,1335 

Kita „Hainschlösschen“ 5,5321 4,6798 -0,8523 

Kita „Spatzennest“ 4,2090 3,7088 -0,5002 

Kita „Pusteblume“ 19,2040 18,7312 -0,4728 

Kita „Freundschaft“ 10,9266 11,5492 0,6226 

Kita „Unterm Regenbogen“ 5,1708 5,1124 -0,0584 

Kita „Haus Kinderglück“ 9,4358 9,5969 0,1611 

Kita „Die kleinen Strolche“ 9,1177 9,3276 0,2099 

Kita „Arche Noah“ 6,0599 6,0649 0,0050 

Gesamt 105,0599 104,4815 -0,5784 

 
Abweichungen der tatsächlich besetzten Kinderbetreuungsplätze von der im Bedarfsplan ausgewiesenen 
Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen um mehr als 5 % sind der Stadt unverzüglich anzuzeigen. Bei 
Abweichungen nach oben und unten erfolgt eine Überprüfung und ggf. Anpassung des gesetzlichen 
Personalschlüssels. 



Beschlussbegründung: 
 
Auf Grund der erhöhten Infektionsschutzbestimmungen und dem Personalausfall im Jugendamt des 
Landratsamtes Greiz konnte keine Vorortbegehung in den Kindertagesstätten im Rahmen der Bedarfs-
planung 2020/2021erfolgen. Die Abstimmung der Unterlagen erfolgte deshalb seitens der 
Stadtverwaltung in Absprache mit den Kita-Leitungen und Trägern. 
 
Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist als Anlage beigefügt. Sie weist unter anderem die wichtigsten 
gesetzlichen Regelungen mit Neuerungen ab 01.08.2020, die Geburtenentwicklung, die 
Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes, Schulanfänger/-rücksteller, die Planzahlen der 
jeweiligen Einrichtungen sowie Reserveplätze aus.  
 
 
 

 

 
Sonstige Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen unter Berücksichtigung möglicher Erstattungen vom Land Thüringen werden 
noch ermittelt. 
 
46410-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Die kleinen Strolche" 
46411-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Villa Kinderglück" 
46420-41400 - Vergütung Beschäftigte - Kita "Frohe Zukunft" 
46420-43400 - Zusatzversorgung - Kita "Frohe Zukunft" 
46420-44400 - Sozialversicherung - Kita "Frohe Zukunft" 
46430-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Haus Kinderglück" 
46440-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Arche Noah" 
46450-41400 - Vergütung Beschäftigte - Kita "Spatzennest" 
46450-43400 - Zusatzversorgung - Kita "Spatzennest" 
46450-44400 - Sozialversicherung - Kita "Spatzennest" 
46460-41400 - Vergütung Beschäftigte - Kita "Hainschlösschen" 
46460-43400 - Zusatzversorgung - Kita "Hainschlösschen" 
46460-44400 - Sozialversicherung - Kita "Hainschlösschen" 
46470-41400 - Vergütung Beschäftigte - Kita "Sonnenschein" 
46470-43400 - Zusatzversorgung - Kita "Sonnenschein" 
46470-44400 - Sozialversicherung - Kita "Sonnenschein" 
46480-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Pusteblume" 
46481-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Unterm Regenbogen" 
46490-71810 - Zuweisung freie Träger - Kita "Freundschaft" 
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